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Anordnung über die Auflösung eines Staatlichen Studienseminars
und

Thüringer Verordnung über die Neuordnung der Zuständigkeiten
Vom 15. Juli 2008

Die Landesregierung ordnet aufgrund des Artikels 90 Satz 3
der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993
(GVB1. S. 625), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Okto-
ber 2004 (GVB1. S. 745), an und verordnet
aufgrund des § 7 Abs. l und Abs. 2 Satz l des Verkündungsge-
setzes vom 30. Januar 1991 (GB1. S. 2):

l

(1) Das durch § l der Anordnung über die Errichtung und den
Sitz der Staatlichen Studienseminare in Thüringen vom 22. Ok-
tober 1997 (GVB1. S. 367) errichtete und nach § l Abs. 2 Nr. 3
der Anordnung über die Auflösung von Staatlichen Studiense-
minaren und Thüringer Verordnung über die Neuordnung von
Zuständigkeiten vom 19. Juni 2001 (GVB1. S. 98) fortbestehen-
de Staatliche Studienseminar für Lehrerausbildung mit Sitz in
Eisenach wird aufgelöst.

(2) Folgende Staatliche Studienseminare bestehen unter der
Bezeichnung
1. Staatliches Studienseminar für Lehrerausbildung mit Sitz

in Erfurt und
2. Staatliches Studienseminar für Lehrerausbildung mit Sitz

in Gera
fort. Das für Lehrerausbildung zuständige Ministerium wird
ermächtigt, zwei Außenstellen zu bilden.

§2

(1) Das Staatliche Studienseminar für Lehrerausbildung mit
Sitz in Erfurt ist zuständig für die pädagogisch-praktische Au^
bildung der Lehramts an w älter
1. für das Lehramt an Gymnasien, an Regelschulen und an

Grundschulen der Schulamtsbereiche Altem, Bad Langen-
salza, Eisenach, Erfurt, Schmalkalden, Weimar, Worbis und
des Ilm-Kreises sowie

2. für das Lehramt an berufsbildenden Schulen aller Schul-
amtsbereiche des Landes.

(2) Das Staatliche Studienseminar für Lehrerausbildung mit
Sitz in Gera ist zuständig für die pädagogisch-praktische Aus-
bildung der Lehramtsanwärter

1. für das Lehramt an Gymnasien, an Regelschulen und an
Grundschulen der Schulamtsbereiche Gera/Schmölln, Jena/
Stadtroda, Neuhaus a. R. und des Landkreises Saalfeld-Ru-
dolstadt sowie

2. für das Lehramt für Förderpädagogik aller Schulamtsberei-
che des Landes.

(3) Die Staatlichen Studienseminare für Lehrerausbildung sind
jeweils in schulartbezogene Studienseminare gegliedert, die
jedoch organisatorisch Bestandteil des Staatlichen Studiense-
minars für Lehrerausbildung sind.

(4) Für die pädagogisch-praktische Ausbildung der Anwärter
für das Lehramt an Gymnasien, an Regelschulen und an Grund-
schulen in den Schulamtsbereichen Neuhaus a. R. und des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt, die vor dem Jahr 2008 ihren Vor-
bereitungsdienst begonnen haben, ist weiterhin das Staatliche
Studienseminar für Lehrerausbildung mit Sitz in Erfurt zustän-
dig.

(5) Das für die Lehrerausbildung zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechts Verordnung die sachliche und örtliche
Zuständigkeit der Staatlichen Studienseminare für Lehreraus-
bildung abweichend von den Absätzen l und 2 zu regeln.

§ 3

Diese Anordnung und diese Verordnung treten am 1. Septem-
ber 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anordnung über die
Auflösung von Staatlichen Studienseminaren und Thüringer
Verordnung über die Neuordnung von Zuständigkeiten vom
21. Juni 2001 (GVB1. S. 98) außer Kraft.

Erfurt, den 15. Juli 2008

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Kultusminister

In Vertretung
Die Finanzministerin
Birgit Dietzel

B. Müller


